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Kommunal- Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG):
Anmeldung der Maßnahme Kita-Neubau Reichelsheim

SACHVERHALT

Mit Datum vom 18.03.2026 hat der Hessische Landtag das Hessische Ausführungsgesetz zum
LuKIFG, das Hessische Infrastrukturförderungsgesetz (HIFG) verabschiedet. Das Gesetz soll
den Kommunen wichtige Investitionen aus dem Sondervermögen Infrastruktur und
Klimaneutralität des Bundes ermöglichen.

Nachdem der gesetzliche Rahmen feststeht, geht es an die Umsetzung:
Dafür werden im ersten Schritt individuelle Zuwendungsverträge zwischen der WI-Bank und
den Kommunen abgeschlossen. Die entsprechenden Vertragsunterlagen sollen noch im 2.
Quartal übersandt werden; ab dem 3. Quartal ist die Anmeldung von Vorhaben möglich.

Die Verteilung innerhalb der Kommunen erfolgt in zwei Tranchen: Zunächst werden den
Kommunen insgesamt 3 Mrd. zugewiesen; ab dem Jahr 2029 erfolgt die Zuweisung einer
2. Tranche von insgesamt 1,7 Mrd.

Aus der ersten Tranche erhält Reichelsheim 2.215.545 €. Hierzu s. auch die Veröffentlichung auf
https://finanzen. hessen. de/kommunen/zukunftspakt.

Bevor der entsprechende Antrag gestellt wird, sollte die Verwendung der Mittel durch die
Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden.

Die Verwaltung schlägt vor, die Mittel zur Finanzierung des Kita-Neubaus in der Kernstadt
einzusetzen. In den Förderbestimmungen (§4 Abs. 1, Ziff. 5. HIFG) ist die Förderung für den
Bereich „Betreuungsinfrastruktur" ausdrücklich vorgesehen.
Aktuell gibt es keine Fachförderung für Kita-Neubauten, es wurde bisher lediglich ein zins-
verbilligtes Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds (Sonderprogramm
Kindertagesbetreuung) i.H.v. 2.500.000,-€ beantragt.
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Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die in Aussicht gestellte Förderung aus dem
LuKIFG für die Finanzierung des Kita-Neubaus in der Kernstadt (10646-003) einzusetzen. Die
Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Anträge nach Eingang der Vertragsunterlagen
zu stellen.

Rejchelsheim, den 26.05.2026
Name -Abteilung: Susanne Bruckner, FV
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